
3. ZAHLWEISE: (3 % Zuschlag)  

4. LAUFZEIT: 
Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen vollständig und richtig und achten Sie auf eine zutreffende Erfassung Ihrer Angaben, da Sie 
ansonsten Ihren Versicherungsschutz gefährden.

     Nettoprämie:

+ gesetzliche Versicherungssteuer (19%):

Bruttoprämie gem. Zahlweise:

Risikoanschrift, wenn abweichend von Punkt1 (Antragsteller/in)

2.SEPA LASTSCHRIFTMANDAT:

Ich/Wir ermächtige/n die Nordvers GmbH, Beiträge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir
mein/unser Kreditinstitut an, die von der Nordvers GmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, bei meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unterschrift Kontoinhaber

Bitte nur ausfüllen, wenn der Versicherungsnehmer/Antragsteller nicht der o.g. Kontoinhaber ist.
Na

Angabe der:              IBAN oder

SEITE EINS

* Mit entsprechender Eintragung erkläre ich mich einverstanden, Vertragsinformationen (z.B. Rechnungen, Versicherungsscheine etc.) in elektronischer Form zu erhalten.

Vermittler-Nr.

Gläubigeridentifikation: DE 69 ZZZ 00000008427Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt

Glasversicherung

Über diesen Antrag kann die Gebäude- und Mobiliarverglasung von einzelnen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern oder Einfamilienhäusern 
(Einzel- oder Reihenhaus, Doppelhaushälfte) versichert werden.



Glasversicherung:

Vertragsinhalt:
- Antrag zur Glasversicherung
- Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung (Stand: 01.10.2014)

Gegenstand der Versicherung:
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.  
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf:

1. Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Absplitterungen, Muschelausbrüche);
2. Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen;
3. Die Versicherung erstreckt sich außerdem nicht auf Schäden an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere

Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie verursacht werden. 

Versicherungsumfang:
1. Pauschal versichert sind die nachfolgend bezeichneten, fachmännisch eingesetzten oder montierten
a) Gebäudeverglasungen: Glas- oder Kunststoffscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten,

Dächern, Brüstungen, Duschkabinen, Abdeckungen von Sonnenkollektoren sowie Glasbausteine; Profilbaugläser, künstlerisch bearbeitete Gläser, Blei- und
Messingverglasungen mit künstlerischer Bearbeitung, transparentes Glasmosaik, Elektrolyt- oder Eloxalverglasungen, Glas- oder Kunststoffscheiben von privat
genutzten Gewächshäusern, Garten- und Gerätehäuschen oder Schwimmhallen auf dem Versicherungsgrundstück, Lichtkuppeln aus Kunststoff. 

b) Mobiliarverglasungen: Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen; Stand-, Wand- und Schrankspiegeln; Glasplatten; Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen,
Elektro- und Gasgeräten. Glaskeramik-Kochflächen; Aquarien / Terrarien, künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel und -platten, transparentes Glasmosaik.

2. Ausgenommen von der Versicherung sind:
Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind, Beleuchtungskörper, Hohlkörper, optische Gläser (z.B. Brillengläser) und Handspiegel. 
Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, Eloxal-, Messingverglasungen oder transparentem Glasmosaik, wenn nicht gleichzeitig ein
ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden
an der Scheibe den anderen Schaden verursacht hat. Mehrscheiben-Isolierverglasungen, deren Randverbindungen durch die normale Abnutzung, Fabrikations-

     oder Verglasungsfehler undicht (Kondensationsbildung im Scheibenzwischenraum) geworden sind. 

Bevollmächtigter Assekuradeur:
NORDVERS GmbH moc.srevdron@ofni liamE · 005- 45645 )1340( xaF · 015- 45645 )1340( .leT · leiK 31142 · 94 gniR-ssueH-rodoehT

6. VORSCHÄDEN:

Waren die zu versichernden Sachen in den letzten 5 Jahren von Schäden betroffen?  nein            ja                           Anzahl:

    Gesamtschadenhöhe:

7. VORVERSICHERUNG nein            ja

Vorversicherung: Versicherungsscheinnummer:

gekündigt durch:          Versicherungsnehmer Versicherer

Datum   Unterschrift Antragsteller/in Vermittler-Nr. Unterschrift Vermittler/in            Referenz-Nr.

Bei fehlender Unterschrift des Versicherungsnehmers bestätigen Sie bitte, dass Ihnen als Vermittler ein vom Versicherungsnehmer
unterschriebener Maklerauftrag oder Antrag vorliegt:         liegt vor            liegt nicht vor

Empfangsbestätigung:

Ich bestätige, dass ich rechtzeitig vor der Unterzeichnung dieses Antrages das Produktinformationsblatt, die der beantragten Versicherung
zugrunde liegenden Allgemeinen Kundeninformationen, Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Versicherungsbedingungen
und Klauseln sowie das Merkblatt zur Datenverarbeitung erhalten habe. 

Bitte beachten Sie vor Unterzeichnung dieses Antrages die wichtigen Hinweise und Erläuterungen auf den letzten Seiten.

Vertrages. Sie enthalten unter anderem die Belehrung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und über das Widerrufsrecht
sowie die Einwilligungklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz und Hinweise zum Schutz Ihrer Daten. Mit meiner Unterschrift 
bestätige ich, dass sie Inhalt des Antrages sind. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz bereits vor 
Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist beginnen kann. 

SEITE ZWEI

·

Glasversicherung

Die auf den letzten Seiten genannten wichtigen Hinweise und Erläuterungen habe ich gelesen. Diese sind wichtiger Bestandteil des

Versicherer: 
Rhion Versicherung AG RheinLandplatz 41460 Neuss



Wichtige Hinweise und Erläuterungen 

Bedeutung der Antragsfragen und Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht:
Die Bevollmächtigte vermittelt bzw. der Versicherer übernimmt den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie die Antragsfragen richtig und vollständig
beantworten. Daher haben Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen in Textform gefragt wurde, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

letzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie
eisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

i grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte den Vertrag auch bei
tnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

ch, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht rechtzeitig angegebene Umstand 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
ch für die Feststellung oder den Umstand der Leistungspflicht ursächlich war.

e Leistungspflicht entfällt jedoch dann, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt steht dem Versicherer der Teil des
ages zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich leicht fahrlässig
letzt haben, kann der Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Das

echt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
en Bedingungen, geschlossen hätte. 

Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte nicht zurücktreten oder kündigen, weil er bzw. sie den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers bzw. seiner

tigten Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend
tragsbestandteil. Wenn Sie die Anzeigepflicht nicht zu vertreten haben, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
tragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Betrag um mehr als 10 % oder wird die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten

 können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der  Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf
echt werden wir Sie in unserer Mitteilung nochmals hinweisen.

. Ausübung der Rechte
Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte können ihre Rechte zu Rücktritt, Kündigung oder Vertragsänderungen nur innerhalb eines Monats schriftlich
end machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
end gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte haben der Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte die Umstände

en, auf die sie ihre Erklärung stützen. Zur Begründung können sie nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1
t verstrichen ist. Der Versicherer bzw. seine Bevollmächtigte können sich auf die Rechte zu Rücktritt, Kündigung oder Vertragsänderung nicht 

ufen, wenn sie den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Die Rechte zu Rücktritt, Kündigung oder 
tragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
rufsrecht ausgeübt haben.

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
Ich willige ein, dass der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung
(Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- /Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer
und/oder an den Gesamt-Verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt
auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen
Anträgen. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor
Vertragsabschluss (mit weiteren gesetzlich vorgesehenen Verbraucherinformationen), auf Wunsch auch sofort, überlassen wird.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: NORDVERS GmbH, Theodor-Heuss-Ring 49, 24113 Kiel.

- Widerrufsfolgen
alle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz. Die bereits gezahlte Prämie erstatten wir Ihnen zurück, wenn Sie zugestimmt haben,

Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Auf unser Recht, den Teil der Prämie einzubehalten, der auf die Zeit bis zum
Widerrufs entfällt, verzichten wir hiermit. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 

Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
en und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Vorversichereranfrage
Ich willige ein, dass der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte im erforderlichen Umfang Daten, die zur Beurteilung des Risikos erforderlich sind (z. B. Anzahl, Höhe und
Zeitpunkt von Schäden vor Antragstellung), beim Vorversicherer erfragt.

Vertragsbeginn
Der Vertrag beginnt zum beantragten Versicherungsbeginn, frühestens jedoch am Folgetag des Antragseinganges bei der Bevollmächtigten bzw. dem Versicherer.

SEITE DREI

Glasversicherung



Glasversicherung

SEITE VIER

 
Datenschutzgrundsätze
Der Schutz Ihrer Daten ist dem Versicherer bzw. der Bevollmächtigten ein besonderes Anliegen. Hierbei wird stets auf einen sorgfältigen und dem Datenschutz
entsprechenden Umgang mit Ihren Daten geachtet.
Im heutigen Zeitalter ist es unerlässlich, dass der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte ihre Aufgaben mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllt. Nur
so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln. Es wird darauf geachtet, dass die EDV dem aktuellen Stand der Technik entspricht. 
Für die Wahrung der Datenschutz-Grundsätze sorgt stets ein Datenschutzbeauftragter.

Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss eines Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im
Leistungsfall, benötigt der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte personenbezogene Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist
grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlichen relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur
Förderung des Datenschutzes zu ergreifen.
Sie haben die Möglichkeit, die Verhaltensregeln im Internet abzurufen. Hierfür haben wir für Sie unter www.nordvers.com/coc ein Portal eingerichtet über das Sie
direkt zu dem Versicherer / den Versicherern dieses Antrags gelangen. Ein link wird Sie dann zu den Verhaltensregeln führen.

Verantwortliche Stelle(n)
Die Erhebung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt durch den Versicherer bzw. die Bevollmächtigte.

Ihre Rechte
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese
unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als
unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie beim Datenschutzbeauftragten geltend machen. 

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten  
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Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Glasversicherung. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag zur Glasversiche-
rung, dem Versicherungsschein und den beigefügten Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung (Stand 
01.10.2014). Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 

1. Art des Versicherungsvertrages 
Bei der angebotenen Versicherung handelt es sich um eine Glasversicherung. 

2. Versicherte bzw. ausgeschlossene Risiken 
Wir entschädigen alle versicherten Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. Hierbei kommt es 
auf die Ursache des Schadens nicht an. So kann der Bruchschaden z. B. durch umherfliegende Äste bei einem Unwetter, Mate-
rialfehler oder den Steinwurf spielender Kinder verursacht worden sein. Zu den versicherten Sachen zählen insbesondere 
fachmännisch eingesetzte und mit dem Gebäude fest verbundene Scheiben, Platten aus Glas oder transparentem Kunststoff 
(Gebäudeverglasung) und die Mobiliarverglasung inkl. Glaskeramikkochflächen (Ausnahme: bspw. reine Glasmöbel) oder 
Aquarien und Terrarien aus Glas. Näheres hierzu finden Sie in den §§ 1 - 3 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres 
Assekuradeurs zur Glasversicherung. Im Schadenfall gewährt der Versicherer eine Geldleistung für die Entsorgung der zerstör-
ten oder beschädigten Sachen, deren Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte, die Lieferung an den Schadenort sowie die 
Montage. Weitere Informationen hierzu finden Sie in § 6 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur 
Glasversicherung. Die Einschränkungen des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses 
Produktinformationsblattes.  

3. Prämienhöhe und –fälligkeit sowie Folgen unterbliebener bzw. verspäteter Zahlung 

Bruttoprämie  
gemäß Zahlweise in EUR:   :tiekgilläfneimärP 

Vertragslaufzeit:  Erstmals zum
Versicherungsbeginn: 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle 
weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat  
erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 
schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versi-
cherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ab-
lauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz und wir können den Vertrag kündigen. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte den §§ 2 - 4 des Abschnitts II A der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung. 

4. Vertragliche Leistungsausschlüsse 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb 
haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind insbesondere Schäden an Sa-
chen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind, Schäden an optischen Gläsern (z. B. Brillen), Hohlgläsern (z. B. Weinglä-
ser), Geschirr, Beleuchtungskörpern oder Fotovoltaikmodulen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten finden Sie 
in den §§ 1 Ziffer 2 und 4, 2 Ziffer 2 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung.  

5. Verpflichtungen bei Vertragsschluss sowie Folgen bei Verletzung dieser Pflichten 
Damit Ihr Antrag ordnungsgemäß geprüft werden kann, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung 
kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz 
ganz oder teilweise verlieren. Gegebenenfalls können auch die Versicherungsbeiträge angepasst werden. Unter Umständen 
kann sich der Versicherer bzw. die Bevollmächtigte sogar vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 1 des 
Abschnitts II A der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung. 

6. Verpflichtungen während der Vertragslaufzeit sowie Folgen bei Verletzung dieser Pflichten 
Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Notwendigkeit ergeben, 
den Versicherungsvertrag anzupassen (z. B. Umzug in eine neue Wohnung). Sie müssen uns daher eine Mitteilung machen, 
wenn sich diese Umstände verändern. Darüber hinaus müssen Sie uns vorab über besondere Gefahrerhöhungen informieren 
(z. B. wenn das Gebäude vorübergehend leer steht oder Ihre Wohnung mehr als 120 Tage unbewohnt ist). Beachten Sie die 
benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können 
wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte den §§ 9-11 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen 
Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung.  
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7. Verpflichtungen bei Eintritt eines Schadens sowie Folgen bei Verletzung dieser Pflichten 
Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, 
setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern Sie dem Versicherer bzw. der Bevollmächtigten die 
Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und Höhe des Schadens festzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
§ 9 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung. Beachten Sie die benannten Ver-
pflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Schwere der 
Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch 
vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen Sie bitte § 9 Ziffer 2 und 3 des Abschnitts II B der Vertragsgrundlagen Ihres 
Assekuradeurs zur Glasversicherung.

8. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags recht-
zeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort 
finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor 
Ablauf Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 2 und 8 des Abschnitts II A der Vertrags-
grundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung. 

9. Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung 
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen weite-
re Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen können, wenn der 
Versicherer bzw. die Bevollmächtigte eine Leistung erbracht haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 13 des Abschnitts II B 
der Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Glasversicherung. 


	dc_gl_PDF-Rechner_var4_VVG 2008_Antragsmodell_V1.pdf
	Glasversicherung.pdf
	dc_gl_a_0108_3.pdf


	PIB_GL.pdf
	Leere Seite

	gl_1_antragsart: Off
	gl_1_versicherungsnummer: 
	gl_1_anrede: [ ]
	gl_1_titel: [ ]
	gl_1_name: 
	gl_1_vorname: 
	gl_1_strasse: 
	gl_1_hausnummer: 
	gl_1_plz: 
	gl_1_tarif: normal
	gl_1_beruf: 
	gl_1_geburtsdatum: 
	gl_1_dienststelle: 
	gl_1_telefon: 
	gl_1_email: 
	gl_1_fax: 
	gl_2_geldinstitut: 
	gl_2_kontoinhaber: 
	gl_3_zahlweise: Off
	gl_5_nettopraemie: 
	gl_5_steuer: 
	gl_5_bruttojahrespraemie: 
	gl_5_risikoplz: 
	gl_5_risikoort: 
	gl_5_risikostrasse: 
	Drucken: 
	Zuruecksetzen: 
	gl_6_hatvorschaden: Off
	gl_6_vorschaedenhoehe: 
	gl_7_hatvorversicherung: Off
	gl_7_vorversicherung: 
	gl_7_versnr: 
	gl_7_gekuendigt: Off
	gl_7_auftrag_antrag: Off
	gl_7_unt_antragsteller: 
	gl_0_vermittlernr: 
	gl_7_unt_vermittler: 
	gl_7_referenznr: 
	combi_provision: [20]
	gl_5_bruttopraemie: 
	gl_4_beginn: 
	gl_00_vertragslaufzeit: 1 Jahr
	gl_4_beginn_pib: 
	gl_00_praemienfaelligkeit: jährlich
	zahlweise_Kontrollkaestchen: Ja
	version: dcpdf-gla-0
	antragsnummer: 
	wf_pdf: 
	Daten_senden: 
	gl_1_wohnort: 
	gl_2_ort: 
	gl_2_unterschrift: 
	gl_7_datum: 
	gl_2_datum: 
	gl_2_kontoart: iban
	bankleitzahl: 
	kontonummer: 
	iban: 
	praemieoed: 34.02
	praemienormal: 37.8
	gl_6_vorschaedenanzahl: 
	gl_6_wohnflaeche: 
	gl_5_praemie: normal
	TARIF_KENNER: GL035
	Produkt: Finova - SCHUTZPLAN
	Logo: 


